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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht
(Whistleblower-System) bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Hinweise auf Verstöße
im Rahmen der
Geldwäscheaufsicht
(Whistleblower-System)
bearbeiten

99089149261000

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-
System) Entgegennahme

Prozessschlüssel 99089149261000

Bezeichnung (FIM) Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-
System) Entgegennahme

Stand vom 22.03.2024

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle Behörde für Wirtschaft und Innovation Freie und Hansestadt Hamburg

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen
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Bezeichnung

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

101: Stamminformation

Definition (FIM) Falls Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen das Geldwäschegesetz haben,
beispielsweise Steuerhinterziehung, können Sie dies vollständig anonym der
zuständigen Behörde als Hinweis melden.

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Einreichende Person

Hauptakteur Aufsichtsbehörde

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Seite 3 von 27
Erstellt am 17.12.2024 von subadmin@mvnet.de



Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Dokumentsteckbrief ID

Meldung über Hinweise auf Geldwäscheverstöße
(Whistleblower)

D17000459

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 10.12.2024 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 5: fachlich freigegeben (silber)

Fachlich freigegeben am 10.12.2024 00:00

Formell freigegeben am 10.12.2024 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

22.03.2024 09:41
Staufer Thorsten
(extern02@fb.hambur
g.de)

0.01 In Bearbeitung

Kommentar: nach
den QS-Kriterien
überarbeitet.
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

15.04.2024 13:14
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Kommentar:
für interne QS
zurückgezogen
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

11.06.2024 11:31
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.02 In Bearbeitung

Kommentar:
zur erneuten
methodischen QS
weitergeleitet (FIM-
Ticket Nr.:4443)
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

26.11.2024 09:03
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.02 In methodischer
Prüfung

Kommentar: FIM-
Baustein Prozesse:

09.12.2024 08:46
0.03 In Bearbeitung
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Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus
Hinweise meth. QS -
s. Kollaborationschat
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

Kommentar:
zur erneuten
methodischen QS
weitergeleitet (#4443)
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

10.12.2024 11:37
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

0.03 In methodischer
Prüfung

Kommentar: FIM-
Baustein Prozesse:
Änderungen
vorgenommen (s.
Anhang); damit meth.
Freigabe (silber)
(Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

10.12.2024 15:09
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.03 In fachlicher Prüfung

Kommentar:
Prozess methodisch
freigegeben
(Silberstatus) #4443
(Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.)

10.12.2024 15:42
Singh Davinder
(davinder.singh@data
port.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 10.12.2024

Gültig bis 10.12.2025

Wiedervorlagedatum 10.11.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor Staufer Thorsten (extern02@fb.hamburg.de)

Angelegt am 22.03.2024 09:41

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 17.12.2024 11:38
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01 Hinweis entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 53 (1) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__53.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 53 GwG
 
(1) Die Aufsichtsbehörden errichten ein System zur Annahme von Hinweisen
zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen dieses Gesetz und
gegen auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen und
gegen andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von
Terrorismusfinanzierung, bei denen es die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist,
die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften sicherzustellen oder Verstöße
gegen die genannten Rechtsvorschriften zu ahnden. Das System hat die Abgabe
von Hinweisen über einen geschützten Kommunikationsweg zu ermöglichen. Die
Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Meldung über Hinweise auf Geldwäscheverstöße
(Whistleblower)

D17000459

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Meldung über Hinweise
auf Geldwäscheverstöße
(Whistleblower)

  99: Keine Vorgabe Einreichende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert
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Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Sprache der Unterlagen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 23 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__23.html

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Über Anforderung einer Übersetzung entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 23 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__23.html

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 2: Entschließungsermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Ausnahmefall begründen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 23 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__23.html

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Begründung für Nicht-Anforderung einer Übersetzung (SOLL-Vorschrift)

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Übersetzung beschaffen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 23 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__23.html

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Übersetzung 99: Keine Vorgabe Dolmetscher

Übersetzer

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Auftrag 99: Keine Vorgabe Dolmetscher

Übersetzer

Beteiligungsform (FIM)

Name

9: Auftrag

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 50 GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__50.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 50 GwG
 
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist
1. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für
a) Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank,
b) Finanzdienstleistungsinstitute sowie Zahlungsinstitute nach § 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, E-Geld-Institute nach
§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und
Wertpapierinstitute nach § 2 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes,
c) im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von
Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, von Finanzdienstleistungsinstituten
mit Sitz im Ausland, von Zahlungsinstituten mit Sitz im Ausland und von
Wertpapierinstituten mit Sitz im Ausland,
d) Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des
Kapitalanlagegesetzbuchs,
e) im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften
nach § 1 Absatz 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF-
Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 18 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
f) ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik
Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 57 Absatz 1 Satz 3 des
Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen,
g) Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Agenten und E-Geld-
Agenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4,
h) Unternehmen und Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und
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i) die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
2. für Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 die jeweils
zuständige Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen,
3. für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Absatz 1 Nummer
10 die jeweils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 163 Satz 4 der
Bundesrechtsanwaltsordnung),
4. für Patentanwälte nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die Patentanwaltskammer (§
53 der Patentanwaltsordnung),
5. für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10
a) der jeweilige Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen
Sitz hat (§ 92 Absatz 1 Nummer 1 der Bundesnotarordnung),
b) im Fall des § 92 Absatz 3 der Bundesnotarordnung der jeweilige Präsident des
Landgerichts, dem die Zuständigkeit zugewiesen wurde,
6. für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Absatz 1
Nummer 12 die Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 Absatz 2 Nummer 17 der
Wirtschaftsprüferordnung),
7. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Absatz 1
Nummer 12 die jeweils örtlich zuständige Steuerberaterkammer (§ 76 des
Steuerberatungsgesetzes),
7a. für Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes die für die
Aufsicht nach § 27 des Steuerberatungsgesetzes zuständige Behörde,
8. für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Absatz 1
Nummer 15, soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt, die für die
glücksspielrechtliche Aufsicht zuständige Behörde und
9. im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 24 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__24.html

§ 26 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__26.html

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Hinweis auf Anonymität prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 53 (1), (3) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__53.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 53 GwG
 
(1) Die Aufsichtsbehörden errichten ein System zur Annahme von Hinweisen
zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen dieses Gesetz und
gegen auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen und
gegen andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von
Terrorismusfinanzierung, bei denen es die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist,
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die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften sicherzustellen oder Verstöße
gegen die genannten Rechtsvorschriften zu ahnden. Das System hat die Abgabe
von Hinweisen über einen geschützten Kommunikationsweg zu ermöglichen. Die
Hinweise können auch anonym abgegeben werden.
 
(3) Die Aufsichtsbehörden machen die Identität einer Person, die einen Hinweis
abgegeben hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung
dieser Person eingeholt haben. Sie geben die Identität einer Person, die
Gegenstand eines Hinweises ist, nicht bekannt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn
1. eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder
nachfolgender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren aufgrund eines Gesetzes
erforderlich ist oder
2. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem
Gerichtsverfahren angeordnet wird.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Angaben klären (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 25 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__25.html

§ 26 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__26.html
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 27 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27.html

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Einreichende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Einreichende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Auf Notwendigkeit der Identitätsweitergabe prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 53 (3) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__53.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 53 GwG
 
(3) Die Aufsichtsbehörden machen die Identität einer Person, die einen Hinweis
abgegeben hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung
dieser Person eingeholt haben. Sie geben die Identität einer Person, die
Gegenstand eines Hinweises ist, nicht bekannt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn
1. eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder
nachfolgender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren aufgrund eines Gesetzes
erforderlich ist oder
2. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem
Gerichtsverfahren angeordnet wird.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Zustimmung einholen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 53 (3) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__53.html
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG-Beschreibung (FIM) § 53 GwG
 
(3) Die Aufsichtsbehörden machen die Identität einer Person, die einen Hinweis
abgegeben hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung
dieser Person eingeholt haben. Sie geben die Identität einer Person, die
Gegenstand eines Hinweises ist, nicht bekannt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn
1. eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder
nachfolgender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren aufgrund eines Gesetzes
erforderlich ist oder
2. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem
Gerichtsverfahren angeordnet wird.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Einreichende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Anfrage Zustimmung 99: Keine Vorgabe Einreichende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Anhaltspunkte für strafrechtlichen Verstoß prüfen (Teilprozess)
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 44 (1) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__44.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 44 GwG 
(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand
mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht,
meldet die Aufsichtsbehörde diese Tatsachen unverzüglich der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen. Dies gilt nicht, wenn Verpflichtete nach § 2
Absatz 1 Nummer 10 und 12 gemäß § 43 Absatz 2 nicht zur Meldung verpflichtet
sind und daher von einer Meldung abgesehen haben.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) Keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Hinweis weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

RAG-Beschreibung (FIM) Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar.
Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass die Aktivitätengruppe im
Stammprozess abgebildet werden soll.
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Meldung über Hinweise
auf Geldwäscheverstöße
(Whistleblower)

  99: Keine Vorgabe Zuständige
Aufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Hinweis über möglichen strafrechtlichen Verstoß weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 44 (1), (2) GwG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
gwg_2017/__44.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 44 GwG 
(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand
mit Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang steht,
meldet die Aufsichtsbehörde diese Tatsachen unverzüglich der Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen. Dies gilt nicht, wenn Verpflichtete nach § 2
Absatz 1 Nummer 10 und 12 gemäß § 43 Absatz 2 nicht zur Meldung verpflichtet
sind und daher von einer Meldung abgesehen haben.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Behörden, die für die Überwachung der
Aktien-, Devisen- und Finanzderivatemärkte zuständig sind.

RAG DETAILS (FIM)
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Meldung über Hinweise
auf Geldwäscheverstöße
(Whistleblower)

  99: Keine Vorgabe FIU (Financial Intelligence
Unit) - Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuc
hungen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Aufsichtsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Aufsichtsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Dolmetscher / Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Seite 20 von 27
Erstellt am 17.12.2024 von subadmin@mvnet.de



Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Dolmetscher

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Einreichende Person (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Einreichende Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Gibt es Anhaltspunkte? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Hinweis auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) bearbeiten
(Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Hinweis eingegangen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Hinweis in Amtsprache (deutsch)? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Hinweis weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Hinweisbearbeitung abgeschlossen (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Ist der Hinweis anonym? (Exklusives Gateway)
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Ist eine Identitätsweitergabe notwendig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Soll eine Übersetzung angefordert werden? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Textanmerkung (Textanmerkung)
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden,
dass die Aktivitätengruppe im Stammprozess abgebildet werden soll.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Verstoß im Rahmen der Geldwäscheaufsicht bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Weiterleitung des Hinweises durchgeführt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Zuständige Aufsichtsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Zuständige Aufsichtsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG
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Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) b… 1.00
(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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